
Ablauf bei der Einführung eines Betrieblichen  
Eingliederungsmanagements (BEM)

 
Die Unfallkasse Hessen informiert (Stand: April 2018)

Beschluss über die Einführung eines  
BEMs durch Geschäftsführung

Personalvertretung der Mitarbeitenden 
informieren; ggf. Werks-, Betriebsarzt  
oder Arbeitsmedizinische Dienste/Zentren  
einbinden

Erste Information an alle Beschäftigten

Betriebs- bzw. Dienstvereinbarung mit  
der Personalvertretung beschließen

Festlegung der Verantwortlichen  
(BEM-Beauftragten) unter Einbezug  
der Interessenvertretungen

Zweite Information an alle Beschäftigten 
über BV/DV, BEM-Beauftragten und Ablauf 
(z. B. auf einer Betriebsversammlung)

Formulare abstimmen und auflegen

Ressourcen zur Verfügung stellen  
(Kommunikationsmittel, Räumlichkeiten, 
Bürobedarf, etc.)

Dritte Information an alle Beschäftigten 
über Beginn des BEMs per Post an alle 
Beschäftigten

Durchführung des BEMs als Prozess

Arbeitsschritte Kommunikationsschritte


